Verhalten bei Betreten des Tennisgeländes 

1) Das eingezäunte Tennisgelände ist im Vereinsbesitz und darf nur von Personen betreten werden, die ein berechtigtes Interesse haben. 

2) Das Gelände darf nur zu Fuß oder mit dem Zweirad betreten werden. In besonderen Ausnahmefällen kann der Vorstand das Befahren mit
  einem Kfz genehmigen. Die Genehmigung ist vorher einzuholen. 

3) Der Aufenthalt von Hunden auf dem Tennisgelände ist grundsätzlich nicht gestattet. Der Vorstand kann in begründeten Fällen 

  Ausnahmegenehmigungen erteilen. Die Genehmigung ist vorher einzuholen. Wenn die Genehmigung erteilt wurde, besteht für die Hunde
  Leinenzwang. 

4) Das Betreiben anderer Sport- und Spielarten als Tennis ist auf dem Gelände nicht gestattet. Ausnahmen können vom Vorstand genehmigt 
  werden. 

5) Auf dem Tennisgelände benutzte Stühle, Tische, Sonnenschirme etc. sind, wenn sie nicht mehr benötigt werden, so wegzuräumen, dass
  ein Schaden an den Gegenständen nicht entstehen kann. 

6) Beim Verlassen des Platzes ist das Eingangstor zu schließen und, wenn sich keine weiteren Personen auf der Anlage aufhalten, 
  abzuschließen. 

7) Bei der Anreise zur Tennisanlage mit dem Kfz sind die Parkplätze auf der Oberurseler Straße neben den Sportplätzen zu benutzen. Die
   Zufahrt von der Franz-Dietz-Straße ist nur in Ausnahmefällen zu nutzen. Insbesondere dürfen in der Spielstraße keine Kfz abgestellt 
  werden.  

8) Die Tennisanlage ist über das Haupttor zu betreten. Die Seitentür ist nur in begründeten Ausnahmefällen zu öffnen. 

9) Die Tennisanlage darf nicht mit Stollenschuhen betreten werden. 

Verhalten im Vereinshaus
1) Das Vereinshaus darf nur mit sauberen Schuhen betreten werden. 

2) Getränke oder Snacks sind bei der Entnahme in die dafür vorgesehenen Listen einzutragen. Gleiches gilt für Kaffee. Die 
   Bedienungsanleitung ist im Schrank über der Kaffeemaschine angebracht. 

3) Vor Verlassen der Tennisanlage ist das Geld ist in die Kasse einzulegen. 

4) Die Benutzung der Dusch- und Toilettenanlage ist so zu gestalten, dass sie für nachfolgende Personen sauber und nutzbar sind. 

5) Benutzte Gläser sind zu reinigen und auf der Thekenspüle abzustellen. Anderes benutztes Geschirr ist ebenfalls zu reinigen oder in die
  Spülmaschine einzuräumen.  

6) Bei Verlassen des Vereinshauses sind das Licht und ggf. die elektrischen Geräte (Radio, Fernseher, Kaffeemaschine, etc.) auszuschalten
  und die Fenster zu schließen. Nur die Kühlanlage und der Kühlschrank bleiben in Betrieb.  

7) Wenn keine weiteren Mitglieder auf der Anlage sind, ist die Tür zum Vereinshaus abzuschließen. 

8) Wenn keine weiteren Mitglieder auf der Anlage sind, ist das Tor zum Vereinsgelände abzuschließen. 

Nutzung der Tennisplätze
1) Die Tennisplätze dürfen nur in Tenniskleidung, insbesondere in Tennisschuhen, bespielt werden.  

2) Die Tennisplätze dürfen nicht bespielt werden, wenn man in dem Tennisboden Fußabdrücke hinterlässt. (Hohe Durchfeuchtung der 
   Plätze.)  

3) Vor Spielbeginn ist auf eine ausreichende Feuchtigkeit durch Bewässerung der Plätze zu achten. (Verhinderung von Staubentwicklung.) 

4) Während des Spiels entstandenen Bodenvertiefungen sind sofort zu schließen.  

5) Nach Spielende sind die Plätze mit dem Besen bzw. der Matte abzuziehen. Die Linien sind nachzuziehen. Die Plätze sind anschließend 
  ausreichend zu bewässern.
  Die Platzpflege ist so rechtzeitig durchzuführen, dass nach Ablauf der Spielzeit die Plätze übergeben werden können. 

6) Die Spieldauer beträgt max. 60 Minuten immer von voller Stunde zu voller Stunde. 

7) Ein Weiterspielen über die Zeit, um weitere 60 Minuten, ist möglich, wenn keine anderen Mitglieder auf der Anlage warten. 

8) Bei hoher Platzbelegung soll Doppel gespielt werden. 

9) Das Spielen mit Gästen auf der Anlage ist erlaubt. Dazu ist es erforderlich, dass der Gast vor Spielbeginn in die ausliegende Gästeliste 
  eingetragen wird. Ein Spielen ohne vorherige Eintragung ist unzulässig. Die normale Gastgebühr beträgt 5,00 € pro Stunde. Sollte eine 
  vorherige Eintragung in die Gästeliste unterblieben sein, beträgt die Gebühr 15,00 €. Das Vereinsmitglied haftet für seine Gäste. 
10) Der Vorstand ist berechtigt, die Plätze für Turniere, Meisterschaften, Mannschaftsspiele, Training usw. zu reservieren.  

11) Der Spielbetrieb auf den Tennisplätzen beginnt um 8:00 Uhr und endet bei Einbruch der Dunkelheit.  

12) Verstöße gegen die Spiel- und Platzordnung können vom Vorstand mit Verwarnung oder Platzsperre geahndet werden. 

Bei Verstoß gegen die Regeln ist der Abteilungs-Vorstand berechtigt die Nutzung der Tennisplätze und den Zugang zur Tennisanlage zu untersagen. 

